
 

Von: Johannes Ludwig [mailto:johannes.ludwig@haw-hamburg.de]  
Gesendet: Dienstag, 8. Dezember 2020 11:32 
An: BFU-Box; Pressestelle 
Betreff: eilige Presseanfrage 
 
Guten Tag, die Damen und Herren, 
 
ich vertrete das Online-Medium ansTageslicht.de, das sich, wie Ihnen bekannt ist, mit dem 
Thema "Fume Events" bzw. "Cabin Air Contamination Events" und angrenzenden Fragen 
beschäftigt. 
 
In diesem Kontext möchte ich Sie um zeitnahe Beantwortung der nachfolgenden Fragen 
bitten: 
 
1) Sie hatten mir am 28.5. 20 meine Anfrage nach den bei Ihnen registrierten Fume-Event-
Vorfällen ("Ereignisse mit Rauch- oder Geruchsentwicklungen") Zahlen für die Jahre 2010 bis 
2019 genannt. Dazu die Frage, wie viele dieser Meldungen aus dem Jahr 2019 bei der BFU 
als 
 

- Störung 
- schwere Störung 

 
registriert und untersucht worden sind? 
 
2) Wenn ein Pilot oder ein Mitglied der Flugbegleitung durch ein Fume Event "verletzt" 
wurde, beispielsweise, wenn die BG Verkehr ein solches Ereignis als "Arbeitsunfall" 
anerkennt: Wie wird dies dann eingeordnet: 
 
a) als "Schwere Verletzung", wenn jemand innerhalb 7 Tage ins 
Krankenhaus muss? 
b) als "Verletzung", die nicht in eine besonders ausgewiesene Kategorie 
fällt? 
 
3) Bei einer "schweren Verletzung" würde der fragliche Vorfall als "Unfall" gelten. Wie ist 
dies bei einer "Verletzung"? 
 
4) Würde bei einer "schweren Verletzung" gleichzeitig der Flug auch als "schwere Störung" 
ausgewiesen? 
 
5) Würde bei einer "Verletzung", z.B. eines Piloten, der Flug als "Störung" eingeordnet? 
 
6) Eine "schwere Verletzung" bezieht sich auch auf "Schäden an inneren Organen", die 
beim/durch einen Flug "verursacht" wurden. 
 
a) Wie werden diese "Schäden" definiert? 
b) Bzw. was sind die (Angrenzungs)Kriterien? 
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7) In welchen der hier genannten Fällen findet eine Untersuchung statt? 
 
8) Die erhobenen Zahlen der gemeldeten Fume Events, die bei der BFU als Ereignisse mit 
Rauch- oder Geruchsentwicklungen definiert werden: An welche andere Institutionen 
werden diese Zahlen weiter gemeldet: 
 
a) LBA? 
 
b) EASA? 
 
c) andere Institutionen und/oder Datenbanken, und wenn ja, welche? 
 
 
Für ein schnelles Feedback wäre ich Ihnen sehr dankbar! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Johannes Ludwig 
 


